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Ein Fachverband stellt sich vor

Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft e.V.

Bemühungen um Enthospitalisierung

Auslöser für die Gründung der Deutschen Heilpädagogischen Gesellschaft (DHG) im Dezember 1991 in Düsseldorf waren fortgeschrittene Bemühungen zur Enthospitalisierung von Menschen mit geistiger Behinderung aus psychiatrischen Krankenhäusern. Im Zuge der Reform der psychiatrischen Versorgung, die in Westdeutschland in den 70er Jahren einsetzte, sollten heilpädagogische Konzepte sowie zeitgemäße Wohn- und Beschäftigungsformen die Verwahrung in psychiatrischen Stationen ablösen. Auch in den neuen Bundesländern wurde kurz nach der Wiedervereinigung ein erheblicher Handlungsbedarf deutlich (vgl. Bradl/Steinhart 1996; Koepp 2001).

Initiatorinnen und Initiatoren der DHG kamen vorwiegend aus jenen Bundesländern (Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Saarland, Berlin), wo Enthospitalisierungsprojekte angestoßen waren, aber auch von entsprechenden regionalen oder überregionalen Trägern, Verbänden, Sozialverwaltungen und dem Hochschulbereich. Ein wesentliches Interesse der DHG war und ist es, Bemühungen zur Enthospitalisierung weiter voranzutreiben und an entsprechenden fachlichen Konzepten und Hilfesystemen beratend mitzuwirken, am Austausch auf europäischer Ebene teilzunehmen, aber auch vor Fehlentwicklungen, z.B. der Umhospitalisierung zu warnen.

„20 Jahre nach der Veröffentlichung der Psychiatrie-Enquête leben immer noch zehntausende Menschen mit geistiger Behinderung in psychiatrischen Kliniken und überregionalen Großeinrichtungen. Der dennoch an vielen Orten begonnene Integrationsprozess muss durch politische Willensbildung und Finanzierung investiver und laufender Kosten abgesichert und fortgeführt werden. Es ist bis heute unmöglich, den genauen Stand des Reformprozesses zu ermitteln. Deshalb müssen Zahlen, Daten und Fakten auf den Tisch, um Vergleichbarkeit und Transparenz zu ermöglichen. Es ist ein Skandal, dass noch nicht einmal die Zahl der insgesamt in psychiatrischen Anstalten lebenden geistig behinderten Menschen und deren dortige Lebenssituation bekannt ist.“

DHG: Münsteraner Erklärung (1994)

Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Hilfebedarf

Es geht der Deutschen Heilpädagogischen Gesellschaft aber nicht nur um jene geistig behinderte Menschen, die mangels anderer Hilfs- und Wohnangebote - in Krisensituationen oder als Dauerunterbringung - in psychiatrischen Krankenhäusern leben müssen. Es geht der DHG generell um Menschen mit geistiger Behinderung, „die keiner haben will“, wie es im ersten Positionspapier der DHG (1991) heißt. Wir haben es uns in der DHG zur Aufgabe gemacht, nach den geistig behinderten Menschen mit einem höherem Hilfebedarf zu fragen, also nach behinderten Menschen in schwierigen oder verfahrenen Lebenssituationen, mit erheblichen Verhaltensproblemen bzw. psychischen Störungen oder mit Schwerst- und Mehrfachbehinderung. 

Ein größeres Arbeitsprojekt der ersten DHG-Jahre bestand darin, Kriterien und Empfehlungen zur Personalbemessung für geistig behinderte Menschen mit erhöhtem Hilfebedarf zu entwickeln - mit Anhaltszahlen zum „Personalbedarf für nicht krankenhausbehandlungsbedürftige Menschen mit geistiger Behinderung, die noch in psychiatrischen Kliniken leben.“ Ein weiteres DHG-Projekt beschäftigte sich mit „Geistiger Behinderung und psychische Erkrankung“.

„Die DHG will dazu beitragen den Alltag und die Lebensqualität geistig und mehrfach behinderter Menschen mit einem hohen personellen Hilfebedarf auf allen geeigneten Wegen zu verbessern. Die DHG versteht sich als anwaltliche Interessensvertretung eines Personenkreises, "den keiner haben will", und der deshalb bei der Formulierung und Durchsetzung seiner Bedürfnisse auf Hilfe angewiesen ist, wie keine andere Gruppe in unserer Gesellschaft.“ DHG (1991): Gründung der "Deutschen Heilpädagogischen Gesellschaft")

„Die DHG setzt sich für eine Verbesserung der Lebensqualität geistig behinderter Men​schen mit einem hohen Hilfebedarf (z.B. aufgrund zusätzlicher Sinnes-, körperlicher oder organi​scher Beeinträchtigungen, Ver​haltensauffällig​keiten oder psychischen Erkrankungen) ein.“ DHG (2000)
Mitarbeiter vor Ort fühlen sich häufig überfordert oder ihnen fehlen geeignete Konzepte, insbesondere im Umgang mit massiven Verhaltensproblemen oder psychischen Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung. Auffallend ist, wie sehr gerade die Betreuung behinderter Menschen in Einrichtungen oder Bereichen hinter ansonsten geltende Standards der Behindertenhilfe zurückfallen. Und nicht zuletzt sind gerade zusätzliche Hilfen für behinderte Menschen mit erhöhtem Hilfebedarf in besonderem Maße bedroht, wenn die gesellschaftliche Verantwortung für sozial Schwache zurückgenommen wird, finanzielle Aufwendungen für die Behindertenhilfe chronisch „gedeckelt“ sind oder sogar Standards abgesenkt werden. 

Umgang mit erheblichen Verhaltensproblemen bei Menschen mit geistiger Behinderung ist immer wieder Thema in der DHG, auch in Beiträgen und Arbeitsgruppen bei Fachtagungen (vgl. Stahl 1998, Eekelaar 1998, Kolschewski 1998; Oeffling 2000, Hasenauer 2000, Escalera 2000).

Im Zuge der Pflegeversicherung forderte die DHG, das Recht aller Menschen mit geistiger Behinderung auf soziale Eingliederung zu sichern und zu verhindern, dass Behinderteneinrichtungen ganz oder teilweise in Pflegeeinrichtungen umgewandelt, behinderte Menschen zum Umzug in Pflegeeinrichtungen gezwungen und Enthospitalisierungsprojekte gestoppt werden (DHG 1998b; vgl. auch Seifert 1998). Diese Forderung ist angesichts der Entwicklungen in einzelnen Bundesländern nach wie vor aktuell.

In der Diskussion um die Umsetzung des § 93 BSHG, die schließlich in die Etablierung von Leistungstypen mündete, forderte die DHG, Menschen mit geistiger Behinderung und erhöhtem Hilfebedarf deutlich zu berücksichtigen, in diesem Fall durch zwei spezielle Leistungstypen „Menschen mit einer Mehrfachbehinderung“ und „Geistig Behinderte mit Verhaltensproblemen und/ oder psychischen Störungen“ (DHG 1998a), was z.B. in Nordrhein-Westfalen realisiert wurde.

Gemeindeintegrierte Hilfen

Normalisierungsprinzip, gemeindeintegrierte Hilfen und Verbesserung der Lebensqualität geistig behinderter Menschen sind die zentralen Leitlinien aus dem ersten DHG-Positionspapier von 1991/92. Unschwer ist zu erkennen, dass hier viele Impulse aus der Psychiatrie-Reform Eingang gefunden haben; die Positionen wären aus heutiger Perspektive weiterzuentwickeln.

Ansätze der DHG:

Menschenbild des Normalisierungsprinzips: „Für behinderte Menschen gelten prinzipiell gleiche Rechte, Bedürfnisse und Wünsche wie für alle anderen Mitglieder der Gesellschaft. ..... Behinderung ist in diesem Sinne als eine normale Ausprägung menschlicher Existenz anzusehen, die keine Aussonderung duldet, sondern die aktive Einbeziehung in den Alltag erfordert.“

Arbeit mit denjenigen, ´die keiner haben will´: „Fortschrittliche Modelle haben gezeigt, wie wichtig es ist, bei einer Auflösung oder bei einer Differenzierung mit dem sogenannten "harten Kern" zu beginnen. Damit wurde gezeigt, dass eine Ausgliederung aus psychiatrischen (und anderen) Einrichtungen auch für Menschen mit geistiger Behinderung möglich ist, die einen hohen personellen Hilfebedarf haben.“

Aufbau von Verbundsystemen für Wohnen und Arbeit in den Regionen: „Allen geistig behinderten Menschen ..... soll nach unseren Vorstellungen ein dezentrales, in ihren Gemeinden liegendes Wohnangebot gemacht werden. Damit soll eine Ausgliederung von geistig behin​derten Menschen in Sondereinrichtungen verhindert werden. Diejenigen, die sich noch in gemeindefernen (Groß-) Einrichtungen aufhalten, sollen ´den Gemeinden zurückgegeben werden´. ..... Die Hilfen für diesen Personenkreis sind nach unserer fachlichen Auffassung am besten in einem Einrichtungsverbund zu leisten. Der Verbund ermöglicht die Realisierung von unterschiedlichen Wohnbedürfnissen, einen Wohnortwechsel und die Durchlässigkeit im Wohn- und Arbeitsbereich. ..... Zukünftige Planungen im Zusammenhang von Ausgliederungen oder des Neuaufbaus von Hilfen sollen konsequent auf erlebbare kommunale Größenordnungen orientiert sein.“

Pflichtversorgung als Struktur der Hilfe: „Die Übertragung von Aufgaben an Träger in der Gemeinde sollen im Rahmen einer "Pflichtversorgung" erfolgen, also durch Versorgungsaufträge abgesichert sein (wie dies z.B. im Rahmen der Werkstatt für Behinderte bereits geschehen ist). In diesem Prozess ist aktiv um freie Träger zu werben. ..... Das Wahlrecht betroffener Hilfesuchender hinsichtlich der Art der Maßnahme und des Maßnahmeträgers bleibt durch Versorgungsverträge im Rahmen ihrer gesetzlichen Mitwirkungspflichten und vorhandener Angebotsalternativen grundsätzlich unberührt.“

Ambulante und familienentlastende Hilfen: „Der Aufbau von Einrichtungen und Hilfen im Verbund basiert auf bedarfsdeckenden und bedürfnisgerechten ambulanten Hilfen zur Unterstützung des Alltags behinderter Menschen. Ambulante Hilfen sind ein wirksamer Beitrag zur Vermeidung bzw. Herauszögerung von Hilfen in Einrichtungen. Sie tragen dazu bei, dass geistig behinderte Menschen nicht frühzeitig und nicht länger als notwendig auf ein Leben in Einrichtungen verwiesen sind.“

Veränderungen in psychiatrischen Kliniken, Großeinrichtungen, Anstalten und Wohnheimen: „Um die Lebensbedingungen geistig behinderter Menschen zu normalisieren ist es notwendig, dass in psychiatrischen Kliniken nur die geistig behinderten Menschen aufgenommen werden, die psychisch krank sind und stationär behandelt werden müssen, und dass Großeinrichtungen, Anstalten und Wohnheime sich so verändern, dass adäquate Hilfestrukturen entwickelt werden. Das gilt für alle Lebensbereiche.“

Qualitätsverbesserung und Einbeziehung der Wissenschaft und Forschung: „Die Nennung von Qualitätsstandards und deren Beurteilung soll zur Entwicklung und Verbesserung von Lebensqualität in Systemen sozialer Hilfe dienen. Dies soll helfen, sozialräumliche Bedarfsplanungen zu entwickeln, Qualitäts- und Angebotsvergleiche zu ermöglichen, Struktur- und Qualitätsentwicklungen anzuregen und Koordinationshilfen in der Praxis zu geben. Mit dem Ansatz soll auch ein Beitrag zur stärkeren Beteiligung behinderter Menschen an Planungen geleistet werden.“

Professionalisierung der Mitarbeiter: „Eine konsequente Hinwendung zu Normalisierung und zu einem veränderten Menschenbild vom behinderten Menschen hat Konsequenzen für die professionellen Handlungsmuster der Mitarbeiter der Behindertenhilfe. Die Führung von Mitarbeitern in Einrichtungen der Behindertenhilfe ist nur kooperativ denkbar. ..... Dabei hat eine an entsprechenden Standards orientierte Fortbildung und Supervision der beteiligten Mitarbeiter einen besonders hohen Stellenwert. Fortbildung und Supervision sind im Pflegesatz abzusichern.“ (aus dem DHG-Positionspapier von 1992)

Von der institutionellen Versorgung zu  personorientierten Hilfen

Als Fachverband der Behindertenhilfe müssen wir sehen, dass die konkrete Praxis in den Diensten und Einrichtungen immer stark von den fachlichen Konzepten der jeweiligen Träger geprägt und von sozialpolitischen Rahmenbedingungen abhängig ist. Charakteristisch für DHG-Fachtagungen ist seit jeher, diesen Spannungsbogen zwischen konkreter Arbeit vor Ort, Trägerkonzepten und sozialpolitischen Rahmenbedingungen herzustellen, und außerdem innovative Praxis- und Hilfekonzepte aufzugreifen. Die Themen der DHG-Tagungen spiegeln somit wichtige Entwicklungen in Heilpädagogik und Behindertenpolitik der vergangenen 10 Jahre wider:

· Die geistig behinderten Menschen, die keiner haben will (Bremen 1992): Im Mittelpunkt der ersten DHG-Fachtagung stehen gemeindeintegrierte Konzepte für geistig behinderte Menschen mit hohem Hilfebedarf. „Geld ist da, Konzepte sind da – warum klappt die Eingliederung geistig behinderter Menschen in die Gemeinde dennoch nicht?“ – dies war die provokative Frage im Einführungsreferat des langjährigen DHG-Vorsitzenden Gerold Moser. Weitere Hauptthemen: Gemeindeintegrierte Wohnformen auch für Schwer- und Mehrfachbehinderte (Haack 1992), Modell Schweden (Andersson), Wiener Modell der 1000 Wohnplätze (Schaffraneck 1992), Enthospitalisierungsprojekte in der Schweiz (Egli 1992).

· Time out – harte Zeiten für Menschen mit geistiger Behinderung! (Münster 1994): Die Fachtagung dreht sich um die Frage, wie Reformen der Behindertenhilfe bei knappen Kassen noch möglich sind. Iris Beck, ebenso viele Jahre im DHG-Vorstand aktiv, brachte hier erstmalig das Thema Qualitätssicherung und –beurteilung in die Diskussion ein. „Verfahren zur Qualitätsentwicklung und –beurteilung müssen mehr als Instrumente zur Kostendämpfung und zur Etablierung eines Kosten-Nutzen-Denkens in der sozialen Arbeit sein. Sie müssen sowohl für die Dienste selbst als auch für die Verbände und die Leistungsträger Instrumente zur Weiterentwicklung der Hilfen im Sinne der geistig behinderten Menschen darstellen. ...... Qualitätsentwicklung bezieht sich deshalb auf politische Leitlinien, sozialrechtliche, finanzielle und infrastrukturelle Bedingungen im selben Maße wie auf die Anbieter und die Ebene des Dienstleistungsprozesses“ (Beck 1994a, S. 10; vgl. auch Beck 1994b). Weitere Hauptthemen: Enthospitalisierung in verschiedenen Bundesländern (Renner), Rechtsansprüche auf Hilfsangebote und –qualitäten (Rademacker 1994), Konzept für ein regionales Sozialbudget (Stahl 1994). Adler/Oppl (1994) provozieren mit ihrer Hauptthese: „Mehr Menschlichkeit durch mehr Ökonomie,“ sie skizzieren die Einführung von Marktmechanismen in der Behindertenhilfe und nehmen aus heutiger Sicht viele Entwicklungen vorweg, die im Gefolge der BSHG-Novelle (§93) dann auch tatsächlich eingetreten sind.

· Zwei Arbeitstagungen greifen 1995 und 1996 das Thema der Qualitätsstandards und –entwicklungen auf: Die Arbeitstagungen „Qualitätsentwicklung in der Arbeit für Menschen mit geistiger Behinderung“ (Marburg 1995) und „Qualitätssicherung in der psychiatrischen Be​handlung und im Wohnbereich für Menschen mit geistiger Behinderung“ (Münster 1996) dienten der Diskussion struktureller Aspekte der Qualitätsentwicklung zur DHG-Positionsbestimmung: Stärkung der Selbstbestimmungsbewegung, Vorrang und Entwicklung ambulanter Angebote, Wohnverbundsysteme, Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten, Freizeit- und Erwachsenenbildung, regionale Pflichtversorgung, Personalbedarfs-, Qualifizierungs- und Organisationsmodelle, bauliche und räumliche Standards sowie Behandlungsmodelle bei psychisch erkrankten geistig behinderten Menschen (beide Tagungen wurden nicht dokumentiert).

· Weiterentwicklung heilpädagogischer Dienste trotz Einsparungszwängen und Strukturwandel? (Düren 1997): Schwerpunkt dieser Fachtagung bildeten heilpädagogisch-therapeutische Kompetenzen im Umgang mit massiven Verhaltensproblemen bzw. psychischen Störungen: (Psycho-)Therapeutische Konzepte (Stahl 1998), Therapeutische Wohngruppen (Kolschewski 1998), das Modellkonzept der niederländischen Consulententeams (Eekelaar 1998) und den Stand des Dezentralisierungsprogramms der Heilpädagogischen Heime im Rheinland (Bradl 1998). 

· Es geht um die Zukunft, wenn Maßnahmepau​schalen Einzug halten (Kassel 1998): Schon in den vorangegangenen Jahren ließen dauerhafter Kostendruck auf den sozialen Sektor („Deckelung“), Einführung der Pflegeversicherung und Novellierung des BSHG erhebliche strukturelle Umbrüche in der Behindertenhilfe erwarten (vgl. Beck 1998; Bradl 2001). So widmete sich die gemeinsam mit dem Landeswohlfahrtsverband Hessen 1998 veranstaltete Fachtagung Fragen der Umsetzung des § 93 BSHG: Umsetzung § 93 am Beispiel Hessen (Paul 1999), die Nutzerperspektive (Rohrmann 1999), Maßnahmenpauschale und Gesamtplanung (Kronenberger 1999) und Auswirkungen dieser Entwicklungen auf Enthospitalisierungsprojekte (Tietjen 1999).

· Individuelle Hilfeplanung (Bonn 1999): Im Leitthema dieser bislang größten DHG-Tagung bündelten sich viele Diskussionen der DHG: Kriterien für individuellen Hilfebedarf, die Sicherung und Entwicklung von Qualität, Konsequenzen aus der Nutzerperspektive und des Paradigmas „Selbstbestimmung“, die Profilierung der Eingliederungshilfe, heilpädagogische und therapeutische Konzepte für geistig behinderte Menschen mit Verhaltensproblemen – und dies im Hinblick auf sozialrechtliche Vorgaben der Umsetzung § 93 BSHG, Maßnahmepauschalen, Gesamtplanung. 

Es ging kurzum um Schritte von institutionsbezogenen zu personorientierten Ansätzen der Hilfeleistung, Hilfeplanung und Qualitätsbemessung: Individuelle Bedürfnisse vs. individueller Bedarf (Beck 2000; Krüger 2000); Hilfeplanung im Sinne eines Gesamtplans nach § 46 BSHG (Kronenberger 2000), Einflussmöglichkeiten von Nutzern (Urban 2000), die „Verpreislichung“ von Hilfeansprüchen (Rehn 2000), Hilfeplanung und Qualitätssicherung (Schädler 2000), Hilfeplanung als Instrument des Qualitätsmanagements (Nagy 2000), Ansätze zur Nutzerbefragung (Gromann 2000), Ansätze einer Persönlichen Hilfe- und Zukunftsplanung (Siemssen 2000), Qualitätsförderung und Hilfeplanung in Dänemark (Holst 2000) und den Niederlanden (Arenz 2000). Praktische Beispiele aus einzelnen Regionen zeigten Ansätze zur Hilfeplanung im Bereich von Sozialverwaltungen oder Einrichtungen auf.

· Hilfe nach Maß?!  Hilfebedarf, Individuelle Hilfeplanung, Assistenz, Persönliches Budget (Mainz 2000): Die Fachtagung setzte die Suche nach Wegen zur Ablösung des institutionszentrierten Ansatzes durch personorientierte Hilfen fort. Ausgangspunkt war hier die rheinland-pfälzische Modellvorhaben „Hilfe nach Maß“ zur Erprobung von Persönlichen Budgets. Erstmalig wurde den neuen Paradigmen von Selbstbestimmung und Assistenz ein größeres Forum geboten (Niehoff 2001). Weitere Themen: Hilfe nach Maß und Lebensqualität für geistig behinderte Menschen mit hohem Hilfebedarf (Seifert 2001), professionalisierte Interaktionen in der Heilpädagogik (Greving 2001), § 93 BSHG und Persönliches Budget (Hartmann 2001), erste Erfahrungen mit Persönlichen Budgets in den Niederlanden, Großbritannien, Deutschland (Westecker 2001) und in Rheinland-Pfalz (Auernheimer 2001). Veränderungspotentiale großer Behinderteneinrichtungen in Richtung Assistenz, Selbstbestimmung und Integration schilderten Peters/Pastors (2001) - in Richtung struktureller Veränderungen („Umbau der ganzen Organisation“), Änderungen der interaktiven Kultur mit den Kunden („Wir reden mit“) und einem neuen Selbstverständnis der Professionellen (Assistenz).

„Gründe für das Vorenthalten von Selbstbestimmung ..... liegen einerseits in organisatorischen oder strukturellen Gegebenheiten (u.a. Personalsituation, Gruppenzusammensetzung, Zentralversorgung), andererseits in Unachtsamkeit und emotionaler Distanziertheit oder fehlender Bereitschaft von Gruppenmitarbeitern, die Signale der Bewohner wahrzunehmen und in das professionelle Handeln zu integrieren, sowie in Vorstellungen, die Menschen mit schweren Behinderungen Entscheidungsfähigkeiten absprechen ......“ (Seifert 2001, S. 25f).

„Assistenz bedeutet nicht, Menschen fahrlässig Risiken auszusetzen, die sie für sich und andere eingehen und nur bedingt oder gar nicht übersehen können. Assistenz meint aber wohl, dass Menschen mit Behinderung wie jeder andere eine „Würde des Risikos“ besitzen, die zu respektieren ist: dass nämlich jeder und jede eigene Erfahrungen machen kann, darf und muss, um zu wachsen und sich zu verändern auf dem Weg durchs Leben. Assistenz ist gekennzeichnet durch Vertrauen in die Nutzer, durch Unterstützung und Wegbegleitung mit einer Haltung des Mutmachens und der Ermunterung. Mitarbeiter bieten Dienste an und werden dafür bezahlt, sich bereit zu halten und mit aufmerksamer Zurückhaltung abzuwarten, was von ihnen verlangt wird. Stellvertretendes Handeln ist nachrangig gegenüber der aktiven Lebensgestaltung durch die behinderten Menschen selbst“ (Peters/Pastors 2001, S. 63).

· Einigkeit und Recht und Gleichheit? – Neue Weichenstellungen in der Behindertenhilfe (Berlin 2001): Aktuelle gesetzliche Neuregelungen (SGB IX, Heimgesetz, Gleichstellungsgesetzgebung, Realisierung der Maßnahmepauschalen nach § 93 BSHG in einzelnen Bundesländern) wurden von Werner Eike vorgestellt. Auswirkungen dieser Gesetze und neue Entwicklungen wurden für zwei Bundesländer, Berlin (Forner 2002) und Brandenburg (Zinke 2002), beschrieben. 

Welche Anforderungen für Einrichtungen sich im Wandel von der institutionellen zur personalen Orientierung ergeben, wurde von Iris Beck  ausgeführt: „Die Konsequenzen für das Dienstleistungssystem lauten: Ausrichtung an konkreten Lebenslagen und dem sozialen Umfeld, in dem sich das Alltagsleben vollzieht (Lebensweltorientierung); möglichst wohnortnahe und offene Angebotsstruktur (Gemeinwesenorientierung); konsequente Förderung von Selbsthilfe und Partizipation: Beteiligung der Betroffenen auf allen Ebenen“ (Beck 2002,28f). Weitergehende Veränderungsanforderungen für Einrichtungen wurden aus der Perspektive des Assistenzkonzepts (Weber 2002) und der Individuellen Hilfe- und Assistenzplanung (Lübbe 2002) formuliert. 

Bemerkenswert war eine Podiumsdiskussion, in der von behinderten Menschen selbst ihre Erfahrungen und Wünsche vermittelt wurden (Seifert 2002).

· Leben ohne Institution ? Perspektiven für das Wohnen geistig behinderter Menschen mit hohem Hilfebedarf (Halle 2002): Mit dem Wandel von Leitzielen (Selbstbestimmung, Teilhabe, Gleichstellung) und Handlungsmodellen (z.B. Assistenzdienste, Persönliches Budget, selbstbestimmtes Wohnen) in Behindertenpolitik und –hilfe geraten die Heime verstärkt in die Diskussion. Gleichzeitig greifen Kommunen und Bundesländer verstärkt steuernd in die Heimversorgung ein, bedingt durch eine kritische Finanzlage der Sozialhaushalte und ansteigende Nachfrage nach Wohnplätzen für behinderte Menschen. 

Nicht Fachleute, sondern behinderte Menschen selbst schilderten zu Beginn der Tagung - im Interview und mit Videofilmen: „So wollen wir wohnen!“ 

Mit der Veränderung von Leitbegriffen der Behindertenhilfe in Richtung Inclusion, Partizipation und Empowerment beschäftigte sich Georg Theunissen: „Das Erbe des Institutionalisierungsparadigmas wiegt in Deutschland nach wie vor schwer. Dass wir es bei uns mit ´hausgemachten´ Problemen zu tun haben, ist kaum zu widerlegen. Denn die hiesige Behindertenhilfe - repräsentiert durch traditionsreiche, mächtige Verbände oder Vereine - war und ist zum Teil immer noch nicht ernsthaft daran interessiert, das Normalisierungsprinzip voll auszuschöpfen. Normalisierung - im ursprünglichen Sinne buchstabiert  - beinhaltet nämlich eine Selbstbestimmung und Beteiligung der Betroffenen in allen Bereichen und auf allen Ebenen des Hilfesystem“ (2003). Von Bettina Lindmeier (2003) wurden Realisierungschancen eines „Lebens ohne Institution“ für geistig behinderte Menschen mit hohem Hilfebedarf diskutiert und dabei das Konzept „supported living“ vorgestellt. Außerdem referierte Peter Dietrich über „das neue Heimgesetz und die Folgen“ (Dietrich 2003).

Persönliche Assistenz und Individuelle Hilfeplanung

Eine Konkretisierung des Assistenzkonzeptes und der Individuellen Hilfeplanung, auch für den Personenkreis geistig behinderter Menschen mit hohem Hilfebedarf war und ist für die DHG von großem Interesse. In diesem Zusammenhang wurden 2001/2002 im Auftrag der DHG zwei Expertisen erarbeitet:

1. Persönliche Assistenz und assistierende Begleitung - Veränderungsanforderungen für professionelle Betreuung und für Einrichtungen der Behindertenhilfe: 

Mit dem Auftrag verfolgte die DHG das Ziel, das bislang eher grob beschriebene Konzept "Persönliche Assistenz / Assistierende Begleitung" konzeptionell zu fundieren und insbesondere in den Auswirkungen auf die professionelle Betreuung und auf die Einrichtungen zu beleuchten. Dabei geht es um Veränderungsanforderungen sowohl innerhalb der bestehenden Einrichtungen als auch um strukturelle Veränderungsanforderungen an die institutionelle Behindertenhilfe. Schwerpunkte:

· Selbstbestimmung, Nutzer-/ Kundenorientierung und Persönliche Assistenz

· Veränderungsanforderungen an das professionelle Handeln (Haltung, Beziehung, Mitarbeiterrolle usw.)

· Veränderungsanforderungen an Institutionen (Veränderung in bzw. der Einrichtungen)

· Handlungsmodelle, z.B. Ambulante Wohnbetreuung, Wohnassistenz bzw. Wohnberatung, Persönlicher Assistent 

· Assistenz bei schwerst-/ mehrfach geistig behinderten Menschen.

Die von Erik Weber erarbeitete Expertise liegt inzwischen als DHG-Schrift publiziert vor (Weber 2002).

2. Individuelle Hilfeplanung - Anforderungen an die Behindertenhilfe (innerhalb und außerhalb von Einrichtungen):

Anliegen der DHG war eine Systematisierung und Bewertung dessen, was unter "Individuelle Hilfeplanung" diskutiert und praktiziert wird. Zwar gibt es seitens der Sozialverwaltungen, aber auch seitens vieler Dienste und Einrichtungen zahlreiche Ansätze Individueller Hilfeplanung. Es galt aber nach wie vor: „Bislang existiert in der BRD keine Konzeption, die wissenschaftlichen ebenso wie programmatischen Ansprüchen, Zielen und Notwendigkeiten ausreichend und begründet Rechnung trägt“ (Beck). Wichtig erschien eine Verknüpfung der unterschiedlichen Interessen und Zugänge zur Individuellen Hilfeplanung: 

· Sozialverwaltung („Gesamtplan“)

· Einrichtung („Hilfeplanung im Rahmen von Qualitätsmanagement“) und 

· Assistenzplanung („vom Nutzer her“). 

Assistenzplanung könnte das Zukunftsmodell aus Nutzerperspektive sein; deswegen besteht seitens der DHG ein großes Interesse am „Hamburger Modell“ einer Assistenzplanung (vgl. Siemssen 2000; 2001), das in der Expertise etwas breiter dargestellt wurde. 

Die von Andrea Lübbe mit Unterstützung von Iris Beck erstellt Expertise liegt inzwischen als DHG-Schrift publiziert vor (Lübbe/Beck 2002).

Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft - auch für Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Hilfebedarf

Mit einer Reihe gesetzlicher Maßnahmen, so z.B. der Aufnahme des Benachteiligungsverbotes ins Grundgesetz 1994, dem Anfang 2002 in Kraft getretenen neuen Heimgesetz, dem ab Mai 2002 wirksamen Behindertengleichstellungsgesetz und vor allem dem Sozialgesetzbuch IX zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen zum Juli 2001 wurden in den letzten Jahren die Rechte behinderter Menschen auf Selbstbestimmung und soziale Teilhabe deutlich gestärkt. Dies geschah ebenso durch Modellprojekte wie z.B. zur Arbeitsassistenz oder zum Persönlichen Budget, aber auch in der Entwicklung von neuen Ansätzen zur Assistenz und Individuellen Hilfeplanung auch bei Menschen mit geistiger Behinderung (vgl. DHG 2001 / 2002).

Dennoch klaffen immer wieder Leitziele von Selbstbestimmung und Integration, vielfach beschworen in politischen Absichtserklärungen oder wohlklingenden Gesetzespräambeln, aber auch in Leitbildern und Qualitätszielen von Einrichtungen, und die gesellschaftliche und institutionelle Realität, bedingt durch sinkende Sozialhaushalte und fortbestehende Diskriminierungen, weit auseinander. Dies ist insbesondere für behinderte Menschen mit hohem Hilfebedarf festzustellen. 

Beispiele solche desintegrativen Entwicklungen sind 

· Ausgrenzung von geistig behinderten Menschen in Pflegeeinrichtungen

· Standardverschlechterungen und Tendenz zu Schwerstbehindertenheimen

· Ausschluss von behinderten Menschen mit hohem Hilfebedarf von neuen personenbezogenen Hilfeansätzen wie z.B. dem Persönlichen Budget oder ambulanten Wohnformen.

In mehreren Stellungnahmen (siehe auch: HEP-Informationen 4/02, S. 56f.) hat die Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft im Jahre 2002 sowohl auf Chancen neuer Paradigmen in der Behindertenhilfe, aber auch auf Gefährdungen insbesondere für behinderte Menschen mit hohem Hilfebedarf hingewiesen. Die wichtigste These: Das Recht auf selbstbestimmte Lebensgestaltung und Teilnahme am Leben der Gesellschaft ist unteilbar. Es gilt für alle Menschen, unabhängig von Art und Schweregrad der Behinderung.
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